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Kleine Anfrage 
 

des Abgeordneten Dr. Ekkehard Klug (FDP) 
 

und 
 

Antwort 
 

der Landesregierung - Ministerin für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Kultur 
 

Stundentafeln und andere Regelungen zum Umfang des Schulunterrichts  
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
 
1. 
Wie viele Unterrichtsstunden (Wochenstunden und/oder Jahresunterrichtsstunden) sol-
len nach den in Schleswig-Holstein geltenden Regelungen in den einzelnen Klassen-
/Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden Schulen erteilt werden (Umfang der jeweiligen 
Stundentafeln), aufgegliedert nach den einzelnen Schularten? 
 
Die Stundentafeln für die Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien 
finden sich in Anlage 1 -6. Für die gymnasiale Oberstufe gelten die Bestimmungen der 
Oberstufenverordnung vom 21.12.98 (OVO). Danach erhalten Schülerinnen und Schüler 
im 11. Jahrgang Unterricht in Klassen und Gruppen im Umfang von 32 Wochenstunden, 
im 12. Jahrgang in Kursen im Umfang von mindestens 30 Stunden und im 13. Jahrgang 
in Kursen im Umfang von mindestens 26 Stunden.  
Zu den Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlfächern vergleiche OVO §§ 5 und 6. 
 
 
2. 
Nach welchen Regelungen sind ggf. – unter welchen Bedingungen und in welcher Weise  
-  Abweichungen von diesen Stundentafeln zulässig? 
 
Mit Erlass vom 23. Mai 1989 wurden die Stundentafeln relativiert. Danach entscheiden 
die Grund- und Hauptschulen selbst über die Klassenbildung, bei kleineren Klassen 
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kann von der Stundentafel abgewichen werden. Für die Realschulen und Gymnasien 
bleibt der Klassenteiler erhalten, von der Stundentafel kann im Umfang von bis zu 10 % 
abgewichen werden. Das gilt ebenfalls für die Gesamtschulen.  
Kürzungen dürfen jedoch im Durchschnitt pro Fach nicht mehr als eine Wochenstunde 
betragen, sich nicht einseitig auf bestimmte Fächer, Klassenstufen oder auf die Wahl-
angebote konzentrieren und auch die Fächer Deutsch und Mathematik nicht generell 
ausnehmen.  
     
Die jährlichen Erlasse zum Personalbemessungsverfahren (PBV-Erlasse) schreiben 
diese Regelungen fort.  
 
 
3. 
In welchem Umfang sind solche Abweichungen im letzten Schuljahr (2001/02, hilfsweise 
im Vorjahr)  tatsächlich in den einzelnen Schularten eingetreten, 
etwa nach a. Anzahl der betroffenen Schulen je Schulart,  b. prozentualem Umfang der 
Abweichungen im Landesdurchschnitt in Bezug auf die Stundentafeln der jeweiligen 
Schulart? 
 
Diese Frage wird statistisch so nicht erfasst. Jedoch gibt der dem Landtag regelmäßig 
jährlich zugeleitete „Bericht über die Unterrichtssituation“ im Kapitel „Unterrichtsversor-
gung“ und den dazugehörigen Tabellen im Anhang Aufschluss über diese Frage. So 
zeigt der Bericht für das Schuljahr 2001/02, Drs. 15/1951 auf S. 20/21, Übersicht 6.3, an 
welcher Stelle des „Korridors“ der geöffneten Stundentafeln sich die tatsächlich erteilten 
Stunden nach Stundentafel und Schularten befinden und welchen Umfang die über die 
Stundentafeln hinaus erteilten Stunden jeweils haben. Danach ergibt sich z. B. für die 
Grundschule, dass laut Erlass im Schuljahr 2001/02 mindestens 116.446 und höchstens 
129.985 Stunden nach flexibilisierter Stundentafel (+/- 10 %) erteilt werden mussten. 
Erteilt wurden 116.980. Darüber hinaus wurden 12.014 Stunden erteilt, d. h. die insge-
samt erteilten 128.994 Unterrichtsstunden bezogen sich zu 90,7 % auf Unterricht gemäß 
Stundentafel und zu 9,3 % auf sonstige Unterrichtsangebote. 
 
Entsprechend sind die Angaben für die übrigen Schularten zu lesen.  
 
 
4. 
Trifft es zu, dass das Bildungsministerium die Schulleiter/-innen, z.B. im Rahmen von 
Schulleiterdienstversammlungen, angewiesen hat,  ein Stundenfehl nur dann bekannt zu 
geben (z.B. gegenüber dem jeweiligen Schulelternbeirat), wenn die Abweichung von 
den Stundentafeln mehr als zehn Prozent beträgt? 
 
Nein. Allerdings ist der Begriff „Stundenfehl“ unkorrekt, da er eine unveränderliche Be-
zugsgröße suggeriert. Die Flexibilisierung der Stundentafeln und die Aufhebung des 
Klassenteilers für die Grund- und Hauptschulen sowie eine schülerbezogene Planstel-
lenzuweisung erfordern eine sachlich angemessenere Darstellung des Umgangs mit 
den Personalressourcen. Der Landtag hat daher bereits 1993 beschlossen, ein „Stun-
denfehl“ nicht mehr darstellen zu wollen.  
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5. 
Weshalb sollen ggf. Angaben über  Abweichungen von den Stundentafeln, sofern diese 
weniger als zehn Prozent betragen, nach Anweisung des Bildungsministeriums selbst 
gegenüber den jeweiligen Schulelternbeiräten verschwiegen bzw. geheimgehalten wer-
den? 
 
Die der Frage zugrunde liegende Annahme ist unzutreffend. Selbstverständlich gehört 
es zu den Aufgaben der SchulleiterInnen, Eltern über die Unterrichtssituation zu informie-
ren, und zu den Aufgaben der Schulämter, die Kreiselternbeiräte zu informieren.  
  
 
6. 
Nach welchen Kriterien und Entscheidungsgrundlagen ist das Bildungsministerium bei 
der Personalzuteilung bzw. der Berechnung des Lehrerbedarfs zu der im Bericht des 
Landesrechnungshofes vom  26. Juli 2001, „Maßnahmen zur Deckung des Personalbe-
darfs an öffentlichen Schulen“, auf Seite 13 genannten Verfahrensweise gelangt: „Um 
eine gleichmäßige Bedarfsbasis zu schaffen, hat das Bildungsministerium ... eine 
durchschnittliche Unterrichtsversorgung von 93% der Stundentafeln zugrunde gelegt“ ? 
 
 
Ebenso wie in einer vorangegangenen Lehrerbedarfsprognose wurde den Berechnun-
gen des fachspezifischen Lehrerbedarfs an allgemeinbildenden Schulen eine durch-
schnittliche Unterrichtsversorgung von 93% der Stundentafeln zu Grunde gelegt, um eine 
für alle Schularten gleichmäßige Bedarfsbasis zu schaffen. Dieser Wert wurde 1997 als 
Durchschnittswert der bezogen auf die Fächer der geöffneten Stundentafel erteilten Unter-
richtsstunden festgestellt. Da diese Berechnung jedoch von den Klassengrößen absieht, 
eignet sie sich nicht als Grundlage der tatsächlichen Unterrichtszuweisung.  
 
7. 
Entspricht auch die für das kommende Schuljahr (2002/03) erfolgte Planstellenzuwei-
sung dieser vom Landesrechnungshof festgestellten Verfahrensweise? 
Im Falle der Verneinung:  Welche durchschnittliche Unterrichtsversorgung – bezogen auf 
die Stundentafeln -  wurde bei der Planstellenzuweisung zugrunde gelegt? 
 
Nein. Die Planstellenzuweisung erfolgt aufgrund der vom Landtag jährlich beschlosse-
nen Planstellen in den jeweiligen Kapiteln. Diese werden mit den Planstellenerlassen 
überwiegend aufgrund der Schülerzahlen verteilt, daneben werden einige Strukturfakto-
ren schulartspezifisch unterschiedlich berücksichtigt.  
 
8. 
Gibt es Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz (KMK),  die  - bezogen auf einzel-
ne Schularten, ggf. auch Klassen- und/oder Jahrgangsstufen -   einen erforderlichen 
Mindestumfang des Unterrichts festlegen, z.B. als Voraussetzung für die wechselseitige 
Anerkennung von Abschlüssen? 
 
9. 
Was wird in diesen KMK-Vereinbarungen ggf. im einzelnen für die jeweiligen Schularten 
und/oder Klassen-/Jahrgangsstufen hinsichtlich des erforderlichen Unterrichtsumfangs 
festgelegt (Umfang der erforderlichen Wochen- bzw. Jahresunterrichtsstunden) ? 
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10. 
Inwiefern bzw. in welchem Umfang sind diese KMK-Vereinbarungen ggf. deckungs-
gleich mit den für die einzelnen Schularten in Schleswig-Holstein geltenden Stundenta-
feln? 
 
 
 
Die „Vereinbarung über die Schularten und Bildungsgänge im Sekundarbereich I“ der 
Kultusministerkonferenz vom 03.12.1993 betrifft die Stundentafeln der allgemeinbilden-
den Schulen. Diese sollen für die Jahrgangsstufen 5 und 6 in der Regel 28 Jahreswo-
chenstunden, für die Jahrgangsstufen 7 - 10 in der Regel 30 Stunden ausweisen.  
Die Wochenstundenzahl beträgt für den Durchgang der Jahrgangsstufen 5 - 10 der 
Gymnasien, Gesamt- und Realschulen in der Regel in Deutsch, in Mathematik und in der 
1. Fremdsprache jeweils 22 Stunden, in den Naturwissenschaften und den Gesell-
schaftswissenschaften jeweils 16 Stunden. Für die 5-jährige Hauptschule sind die Stun-
denzahlen: Deutsch und Mathematik jeweils 19, in der 1. Fremdsprache 16, in den Na-
turwissenschaften und in den Gesellschaftswissenschaften jeweils 13.  
 
Die schleswig-holsteinischen Stundentafeln sind in einigen Fächern deckungsgleich mit 
den Empfehlungen der KMK-Vereinbarung, überschreiten in den meisten Fächern die 
KMK Vereinbarung erheblich.  
 
Ferner hat die KMK in der „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe“ 
1997 für die zum Abitur führenden Bildungsgänge Folgendes vereinbart: 
 
Das gesamte Unterrichtsvolumen für Schülerinnen und Schüler beträgt für die Sekun-
darstufen I und II zusammen genommen 265 Wochenstunden; darauf können bis zu 5 
Wochenstunden Wahlunterricht angerechnet werden. In Schleswig-Holstein erhalten die 
Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I (gemäß Stundentafel s.o.) Unterricht im 
Umfang von 176 Wochenstunden. Dabei ist die 3. Fremdsprache noch nicht mitgerech-
net. In der Sekundarstufe II beträgt die Mindestbelegpflicht 88 Wochenstunden (gemäß 
OVO s. o.). Sehr viele Schülerinnen und Schüler belegen die 3. Fremdsprache in der 9. 
Klassenstufe als Wahlfach und fast alle Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe bele-
gen Kurse über den Mindestbelegumfang hinaus. Vereinbarungen für bestimmte Fächer 
gibt es nicht.  
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 


